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PREISBLATT   2026 
Gebühren für die Benutzung der Wasserversorgungsanlage des WZVW 

Für die Benutzung der Wasserversorgungsanlagen werden Benutzungsgebühren 
erhoben. Sie unterteilen sich in Grund- und Verbrauchsgebühren. 

Die Grundgebühren bestimmen sich nach Größe der installierten Wasserzähler und 
betragen monatlich bei einer Anschlussweite wie folgt: 

Anschlussweite: Netto € Brutto € 
Q³ 2,5  14,89 € 15,93 € 
Q³ 6,3  22,10 € 23,65 € 
Q³ 10,0  29,34 € 31,39 € 
Q³ 16,0  37,98 € 40,64 € 
Q³ 100  90,25 € 96,57 € 

      

Die Verbrauchsgebühr beträgt Netto 2,20 € und Brutto 2,35 € je cbm 
Wasserabnahme. 

Das Grundwasserentnahmeentgelt beträgt Netto 0,13 € und Brutto 0,14 € je cbm 
Wasserabnahme.  

Die Schmutzwassergebühr der Mittelstadt Völklingen beträgt 4,69 € je cbm 
Wasserabnahme. 

Monatliche Gebühr der Gartenwasserzähler für die Stadtteile Ludweiler und 
Lauterbach der Mittelstadt Völklingen, sowie der Gemeinde Großrosseln zuzüglich 
19 % Umsatzsteuer. 

Anschlussweite: Netto € Brutto € 
Q³ 2,5  3,00 € 3,57 € 

 

Die Kanalbenutzungsgebühr der Gemeinde Großrosseln beträgt 3,89 € je cbm 
Wasserabnahme.  

Die Grundgebühr je Kanalhausanschluss beträgt monatlich 12,76 €. 
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